
 

 

 
 

 

 
Kreistagsfraktion Bündnis 90 / Die Grünen     15.05.2024    

Kurt-Schumacher-Allee 1 

45657 Recklinghausen 

                                                            

 
 
 
Ihre Anfrage vom 06.05.2024  
„Beseitigung gefährlicher Hindernisse auf Radrouten“ 

 
Sehr geehrter Herr Dr. Wagener, 

 

Ihre Anfrage vom 06.05.2024 wird wie folgt beantwortet: 

 
 

Welche Erkenntnisse hat die Verwaltung über bestehende Einrichtungen, die 

vom Erlass erfasst sind, im Gebiet des Kreises Recklinghausen? 

 
Die Erforderlichkeit bezüglich einer Überprüfung von Verkehrseinrichtungen und 

Straßenzubehör als Verkehrshindernisse auf Radwegen, u. a. im Sinne § 32 Absatz 

1 Straßenverkehrsordnung, wurde bereits im Rahmen der regelmäßig stattfindenden 

Dienstbesprechungen der Straßenverkehrsbehörden im Regierungsbezirk Münster 

durch die Bezirksregierung Münster am 14. und 19. September 2023 mit den 

Besprechungsteilnehmern erörtert. 

Die Straßenverkehrs- und Straßenbaubehörden wurden bereits mit dieser 

Niederschrift aufgefordert, im Rahmen von regelmäßigen Verkehrsschauen, der 

Arbeit der Unfallkommissionen, etwaigen Ortsterminen und im Zuge von 

Radwegeplanungen, die vorzufindenden Verkehrseinrichtungen und das 

Straßenzubehör entsprechend zu überprüfen. 

Der Kreis Recklinghausen hat diese Prüfung für die in seiner Baulast liegenden 

Radverkehrsanlagen bereits vor dem von Ihnen genanntem Erlass mit dem Ergebnis 

der Fehlanzeige vorgenommen. 



Die der Ortsdurchfahrtenrichtlinie unterliegenden, geteilten Baulasten obliegenden 

Prüfungen sind durch die gemeindlichen Straßenbaulastträger durchzuführen. 

Ob und inwieweit diese Prüfungen sowie die originären Prüfungen der gemeindlichen 

Baulasten bereits abgeschlossen sind, ist nicht bekannt. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Bodo Klimpel 


